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Vorwort 

Die jüngste Gesundheitsreform ist immer noch in aller Munde. Sie hat Erhebliches 
verändert, wobei die Frage noch unbeantwortet ist, ob dies eine Veränderung zum 
Positiven ist oder werden wird. Auf jeden Fall ist diese Gesundheitsreform sehr 
komplex. 

Dies war Anlass für die Münsterische Sozialrechtsvereinigung, die 
13. Münsterische Sozialrechtstagung unter das Thema „Die Gesundheitsreform 
2007 – Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten für Kassen und Leistungserbringer“ 
zu stellen. 

Die Gesundheitsreform 2007 hat die Kassenlandschaft nachhaltig verändert; die 
Umgestaltung ist noch bei weitem nicht abgeschlossen und die Frage auch noch 
nicht beantwortet, ob funktionsfähigere Strukturen entstehen. Nach einem einfüh-
renden Vortrag von Prof. Dr. Steinmeyer (Universität Münster), der den Rahmen 
absteckt und Fragen herausarbeitet, erläutert RA Nicolay (juristischer Berater des 
Errichtungsbeauftragten für den Spitzenverband, Dresden) den neuen Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen. Die bei der Gesundheitsreform zentral angespro-
chene Frage von Insolvenz und Haftung der Krankenkassen wird von Dr. Jürgen 
Peter (Vorstand der AOK Niedersachsen) behandelt und Peter Kurt Josenhans 
(HKK Bremen) befasst sich – auch aus eigenen Erfahrungen – mit den kassenarten-
übergreifenden Fusionen. 

Der zweite Teil der Tagung befasst sich mit den durch das GKV-WSG eröffneten 
neuen Gestaltungsformen, die hier zwischen Sozialrecht und Wirtschaftsrecht ver-
ortet werden. Hier befasst sich Dr. Gaßner (Bayerisches Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit) mit der – im Gesetz nicht 
klar geregelten – Anwendung des Wettbewerbsrechts bei Kassenfusionen. Die er-
weiterten Vertragskompetenzen der Krankenkassen behandelt RA Dr. Wigge 
(Münster) unter dem Blickwinkel der rechtlichen Rahmenbedingungen für Partner-
schaften mit Ärzten und Krankenhäusern. Frau Sahmer (Verband der privaten 
Krankenversicherungen e. V., Köln) beleuchtet dabei die möglichen Veränderungen 
des Verhältnisses von der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung.  

Die Gesundheitsreform 2007 ist auch bei Drucklegung dieses Buchs noch keines-
wegs abgeschlossen und in ihren Auswirkungen vollständig zu überblicken. Was in 
der Tagung angesprochen wurde ist deshalb weiterhin aktuell; die Dinge sind da 
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noch im Fluss und die Beiträge können hier auch weiterhin eine Richtschnur bilden. 

Es bleibt zu hoffen, dass das GKV-WSG wie auch die meisten Gesundheitsrefor-
men vorher zumindest einen Beitrag zur Erhöhung der Effizienz unseres Gesund-
heitswesens leistet und die Qualität der Versorgung insgesamt verbessert. 

Der Vorstand der Münsterischen Sozialrechtsvereinigung e.V. 

Münster im August 2008            Prof. Dr. H.-D. Steinmeyer 
RA Dr. P. Wigge 
RiSG D. Gebauer 
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Die Gesundheitsreform 2007 

Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten für Kassen und 
Leistungserbringer  
Eine Einführung  

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer 

I. Gesundheitsreform 2007 
Die Gesundheitsreform des GKV-WSG (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz) ist 
nun seit neun Monaten in Kraft. Dieser Zeitpunkt ist sicherlich zu früh für eine um-
fassende Bewertung dieses Gesetzes und seiner Wirkungen, da diese in beträchtli-
chem Maße langfristig angelegt sind und deshalb noch nicht alle Konsequenzen 
abgesehen werden können. So ist das Kernstück der Reform – der Gesundheits-
fonds – noch nicht in Kraft und einige Prozesse haben erst begonnen. 

Andererseits ist aber zu konstatieren, dass die Kassenlandschaft in Bewegung gera-
ten ist. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen beginnt sich zu formen und 
die Verbände der Kassenarten lösen sich entweder auf oder formieren sich neu. Die 
Kassenlandschaft verändert sich darüber hinaus auch durch die mit dem GKV-
WSG eröffnete Möglichkeit der kassenartenübergreifenden Fusionen. 

Die geplante Einführung der allgemeinen Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen 
veranlasst bereits jetzt einige Kassenarten zu Überlegungen, wie sie einen Kapital-
stock zur Absicherung ihrer Verpflichtungen aus Versorgungszusagen aufbauen 
und finanzieren können. Es gibt hier auch Diskussionen um die zukünftige Rolle 
der Länder, weniger aber leider über die Sinnhaftigkeit der allgemeinen Insolvenz-
fähigkeit und ihre Einpassung in das System von Aufsicht und Haftung in der 
Sozialversicherung. 

Daraus ergibt sich dann die allgemeine Frage, ob in Zukunft dem Wirtschaftsrecht 
im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung eine größere Bedeutung einge-
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räumt wird oder nicht. Es stellt sich auch die Frage, ob die im GKV-WSG vorgese-
henen erweiterten Vertragskompetenzen genutzt werden. Die Zulassung von Wahl-
tarifen in § 53 SGB V schließlich führt zu der Frage, ob auf diese Weise nicht die 
Grenze zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung verschwimmt.  

II. Wesentliche Elemente der Gesundheitsreform 
Beim GKV-WSG handelte es sich – wie in diesem Bereich zumeist – um ein außer-
ordentlich umfangreiches Gesetzeswerk mit einer großen Zahl von Einzelheiten. 
Deshalb sollen hier nur die wesentlichen Elemente dieser Reform erwähnt und auch 
zum Gegenstand dieser Tagung gemacht werden. 

Es seien hier deshalb genannt die Einführung eines Gesundheitsfonds ab dem 
01. Januar 2009, die Schaffung eines Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, 
die Umwandlung der bisherigen Spitzenverbände der Krankenkassen von Körper-
schaften des öffentlichen Rechts in Gesellschaften bürgerlichen Rechts mit der Op-
tion der Auflösung dieser Verbände und Neustrukturierung oder der Wahl anderer 
Rechtsformen. Während bisher nur Fusionen innerhalb einer Kassenart zulässig 
waren, ist dies nunmehr auch kassenartenübergreifend möglich, was die bisherige 
Differenzierung nach Kassenarten in Frage stellt, aber auch die Gefahr der Schaf-
fung marktbeherrschender Großstrukturen schafft. 

Diese Veränderungen im organisatorischen Bereich sind notwendig verbunden mit 
einer Umgestaltung des Haftungsrechts, das in beträchtlichem Maße an den bisheri-
gen Strukturen ausgerichtet war. 

Für Furore während des Gesetzgebungsverfahrens hatte eine weitgehend undiffe-
renzierte Einführung der allgemeinen Insolvenzfähigkeit von Krankenkassen ge-
sorgt, die lediglich aus der Anordnung ebendieser allgemeinen Insolvenzfähigkeit 
bestand, die Folgen aber und ihre Auswirkungen auf das System nicht weiter be-
rücksichtigte. Deshalb sieht § 171 b SGB V nunmehr lediglich den Aufbau eines 
Kapitalstocks zur Absicherung der Versorgungsverbindlichkeiten vor und verweist 
für die Einführung der allgemeinen Insolvenzfähigkeit auf ein zu einem späteren 
Zeitpunkt zu verabschiedendes Bundesgesetz. 

Es ist festzustellen, dass der deutsche Gesetzgeber zwar einerseits immer wieder 
den Wettbewerbsgedanken in der gesetzlichen Krankenversicherung betont – zu-
letzt durch den Titel des GKV-WSG – andererseits aber nicht den Mut findet, die 
Ausübung wirtschaftlicher Macht durch die dafür geschaffenen Mechanismen des 
Kartellrechts kontrollieren zu lassen. 
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So ist das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung durch § 69 SGB V vom 
Anwendungsbereich des Kartellrechts auch weiterhin weitgehend ausgeschlossen. 
Dass hier Ausübung wirtschaftlicher Macht stattfindet und diese als und wenn 
marktbeherrschend auch missbraucht werden kann, wird aber nunmehr insoweit 
anerkannt, als die §§ 19 bis 21 GWB für entsprechend anwendbar erklärt werden. 

Bei Einzelverträgen wird den möglichen Akteuren eine größere Gestaltungsfreiheit 
eingeräumt, wohl auch mit dem Hintergedanken, dass bisherige – eher starre – Sys-
tem der Kollektivverträge zumindest in den Grenzbereichen aufzubrechen. 

Von erheblicher Bedeutung für das Gesamtsystem ist schließlich die Ausweitung 
des Wettbewerbs zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung im 
Rahmen der Neufassung des § 53 SGB V, der es den gesetzlichen Krankenkassen 
ermöglicht, Wahltarife anzubieten. Wichtig für den Grenzbereich zwischen privater 
und gesetzlicher Krankenversicherung ist auch die Einführung eines Basistarifs für 
die private Krankenversicherung ab 2009. 

III. Fragestellung 
Diese gesetzgeberischen Maßnahmen werfen eine Reihe von Fragen auf.  

So stellt sich etwa die Frage, ob der geplante Gesundheitsfonds tatsächlich funktio-
nieren wird. Folgt man einigen Stimmen der derzeitigen Diskussion, so wird er sein 
Ziel nicht erreichen können. Es steht auch zu befürchten, dass es nicht zu einer Ab-
senkung des Beitragsniveaus kommt, sondern insgesamt zu einer Erhöhung. 

Wird der neue Spitzenverband Bund der Krankenkassen eher eine bürokratisch 
verwaltende Rolle spielen und dem System möglicherweise eine im Sinne einer 
Effizienzerhöhung notwendig Dynamik nehmen? Oder wird es insgesamt zu einer 
Vereinfachung der Strukturen verbunden mit einer Verbesserung der Abläufe 
kommen? 

Daraus ergibt sich auch die Grundsatzfrage, ob das neue System dem Gesetzestitel 
gemäß tatsächlich zu mehr Wettbewerb führen wird. Wird die Möglichkeit von kas-
senartenübergreifenden Fusionen zu wettbewerbsfähigen Strukturen führen oder 
aber zu Großeinheiten, die den Wettbewerb eher verringern. Wer kontrolliert diese 
Fusionen und stellt sicher, dass Strukturen geschaffen werden, die einen gesunden 
Wettbewerb im Sinne der Versicherten sicherstellen? Hier besteht Streit darüber, ob 
dazu die Kartellbehörden berufen sind, wie auch die amtliche Begründung zu den 
einschlägigen Vorschriften nahelegt oder aber dies Aufgabe der Aufsicht in der 
Sozialversicherung sein sollte. 
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Ein zentrales Problem des neuen Rechts ist auch die Abstimmung der Regelungen 
zur Insolvenzfähigkeit mit denen des Haftungsrechts des SGB V und die Koordina-
tion von Insolvenz und Aufsicht. Will man die Einführung der allgemeinen Insol-
venzfähigkeit von Krankenkassen tatsächlich umsetzen, so ist eine genaue Abstim-
mung, verbunden wohl auch mit einer Anpassung der Insolvenzordnung, unver-
meidlich. Dabei soll und muss auch noch einmal die Frage nach der 
Sinnhaftigkeit der Einführung der allgemeinen Insolvenzfähigkeit von Krankenkas-
sen gestellt werden. 

§ 69 SGB V ist im Gesetzgebungsverfahren vom Bundeskartellamt als Hindernis 
für eine gedeihliche Entwicklung gebrandmarkt worden. Das Amt hat sich für seine 
Abschaffung eingesetzt, d.h. für eine Anwendung des Wettbewerbs- und Kartell-
rechts, wo dies die Vorschriften des GWB und des europäischen Kartellrechts vor-
sehen. Dazu ist es nicht gekommen, so dass zum einen die Frage zu stellen ist, ob 
trotz der Kritik des Kartellamts ein Fortbestehen dieser Vorschrift gerechtfertigt ist 
und zum anderen zu erörtern ist, ob die Ergänzung um eine entsprechende An-
wendbarkeit der §§ 19 bis 21 GWB in bestimmten Konstellationen sinnvoll ist und 
wer diese Vorschriften umzusetzen hat. Hier wird auch eine unmittelbare Querver-
bindung zur Fusionskontrolle herzustellen sein. 

Soweit es die neuen Möglichkeiten des Angebots privater Ergänzungsversicherun-
gen durch die gesetzlichen Krankenkassen anbetrifft, stellt sich die Frage, ob diese 
Erweiterung der Tätigkeit der Krankenkassen in die richtige Richtung geht und ob 
sie in dieser Form überhaupt zulässig ist. Hier können sich u. a. auch wettbewerbs- 
und kartellrechtliche Probleme ergeben; es werden auch verfassungsrechtliche Be-
denken geltend gemacht. 

IV. Risiken 
Angesichts der nicht unerheblichen Umwälzungen, die das GKV-WSG bereits mit 
sich gebracht hat und wohl in der näheren Zukunft auch noch mit sich bringen wird, 
stellt sich die Frage nach der Perspektive des Gesamtsystems. Wie wird das System 
der gesetzlichen Krankenversicherung in Zukunft aussehen? Wird hier vom Ge-
setzgeber ein kalkuliertes Ziel verfolgt, so dass ein Konzept für den weiteren Ver-
lauf der Entwicklung existiert oder wird hier nur eine Entwicklung mit offenem 
Ausgang angestoßen – verbunden mit der Perspektive, den Prozess zunächst sich 
selbst zu überlassen, um dann bei Fehlentwicklungen korrigierend einzugreifen? 

Gerät durch diese Umwälzungen – nicht zuletzt wegen Einführung des Gesund-
heitsfonds – das Leistungssystem in Gefahr und führt der Prozess zu einer funkti-
onsfähigen und effizienten Kassenstruktur? 

Die Gesundheitsreform 2007 – Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten für Kassen und Leistungserbringer.
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2008

aus: Münsterische Sozialrechtsvereinigung e.V. (Hrsg.),

Leseprobe, mehr zum Buch unter ESV.info/978 3 503 11229 6

http://esv.info/978%203%20503%2011229%206


Die Gesundheitsreform 2007 

15

V. Gestaltungsmöglichkeiten 
Bei einem solchen Prozess sollten aber nicht nur die Risiken sondern auch die 
Chancen betrachtet werden 

So wird zu fragen sein, ob das GKV-WSG den Akteuren des Gesundheitssystems 
neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet hat oder diese begrenzt hat. Man wird 
konstatieren können, dass die Einzelkassen durchaus in nennenswertem Umfang 
neue Möglichkeiten bekommen haben, die aber durch die Neuordnung der Ver-
bandstruktur wieder konterkariert sein könnten. Welche Einflussmöglichkeiten be-
stehen für die Einzelkassen auf die Vorgehensweise des Spitzenverbandes Bund 
und seine Entscheidungsprozesse? 

Wird durch die neuen Vertragskompetenzen das System tatsächlich verändert und 
ein weiterer Spielraum geschaffen, der auch anderen Akteuren als den traditionellen 
Spielräume gewährt? Werden die neuen Bestimmungen zu den Einzelverträgen tat-
sächlich zu neuen Versorgungsgestaltungen und veränderten Vertragskonstellatio-
nen führen oder eher die traditionellen Akteure die Oberhand gewinnen? Werden 
die Einzelverträge ein Feld für interessante Innovationen sein, die insgesamt zu 
neuen Versorgungsstrukturen führen? 

VI. Ausblick 
Ein Einführungsvortrag zu einer Tagung kann und soll keine Antworten geben, 
sondern muss notwendig Fragen stellen. Das GKV-WSG hat eine Fülle von Fragen 
aufgeworfen, zu deren zumindest teilweiser Beantwortung diese Tagung angetreten 
ist. Es ist zu hoffen, dass sie zusätzliche Klarheit schafft, zugleich aber auch die 
Diskussion weiter vorantreibt. Einige der Fragen können auch nur angerissen wer-
den, da ihre endgültige Beantwortung prophetische Gaben erfordern würde. Es 
bleibt aber zu hoffen, dass Antworten auf viele Fragen gefunden werden und das 
GKV-WSG, wie auch die meisten Gesundheitsreformen zuvor, zumindest einen 
Beitrag zur Erhöhung der Effizienz unseres Gesundheitswesens leistet und die Qua-
lität der Versorgung insgesamt verbessert. 
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